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Besoldung und Altersversorgung der
Instruktoren.

unter dem Titel .Besoldungen und Entschädigungen

der Instruktionsoffiziere" ist in Nr. 21

dieses Blattes eine von einem Truppenoffizier
herrührende Korrespondenz der Berner-Zeitung"

gebracht worden. In dieser bedauert derselbe

die Verwerfung des Pensionsgesetzes, da dadurch

die Instruktoren besonders hart betroffen werden.

In einem anstrengenden und aufreibenden Dienste,

welcher die Gesundheit stark angreift, müssen

sich diese viel rascher abnützen als andere

Angestellte. Die karge Besoldung erlaube ihnen

nicht, einen Nothpfennig auf die Seite zu legen.

Der Korrespondent ist daher der Ansicht, es wäre

nur gerecht, wenn das Volk einmal von

Pensionen nichts wissen wolle, die Besoldung der

Instruktoren so zu erhöhen, dass sie wenigstens

einige Ersparnisse machen könnten. — Auf die

weitere Ausführung müssen wir hier verzichten

und auf Nr. 21 verweisen.

Die Instruktoren sind dem Herrn Verfasser für

die gute Absicht gewiss zu Dank verpflichtet.

Gleichwohl dürften dieselben keine besondere

Ursache haben, dem mit erdrückender Mehrheit

vom Volke verworfenen Pensionsgesetz eine Thräne

nachzuweinen. Wir haben zwar für das Gesetz

gestimmt, obgleich dasselbe etwas zu sehr einen

Beigeschmack von Gnade und Almosen hatte und

eine willkürliche Anwendung nicht verunmöglicht

war. Schon der Titel „Pensionsgesetz"
war wenig glücklich gewählt. Gesetz über
Altersversorgung wäre volkstümlicher

gewesen. Zu einer Altersversorgung müssen

heutzutage die Betheiligten etwas beitragen. Dafür

haben aber auch alle, und zwar im Verhältniss
zu ihren gemachten Einlagen, den gleichen
Anspruch.

Wir wollen hier keine Vorschläge über

Rücktrittsgehalt, Abfindungsbetrag, Berechtigung zu
dem einen oder andern, dem Jahresrücklass u.s. w.
machgn. Unsere Absicht ist nur, eine für unser
Militärwesen und für viele unserer Kameraden

wichtige Frage nicht in Vergessenheit gerathen
zu lassen. Es möge genügen, wenn wir hier
bemerken : Es scheint nur dann möglich, zum Ziele

zu gelangen, wenn der Bund und die
Instruktionsoffiziere zusammenwirken und ihren Beitrag
zu der Altersversorgung leisten.

Wäre die Altersversorgung der Instruktoren
vor 16 Jahren, d. h. gleich nach Errichtung des

eidg. Instruktionskorps der Infanterie vom Bund

kräftig an die Hand genommen und auf guter
Grundlage eingerichtet worden, diese würde jetzt
nach vielfacher Ansicht beinahe ohne

Unterstützung von Seite des Bundes bestehen können.

Je länger aber zugewartet wird, desto grösser
werden die Schwierigkeiten für die Durchfährung
einer Altersversorgung. Die 1875 ernannten

Instruktoren sind jetzt 16 Jahre älter geworden,
und manche, die damals rüstig und kräftig waren,
sind dieses nicht mehr; die grössere Zahl der

damaligen nähert sich bereits dem Zeitpunkt
verminderter Leistungsfähigkeit. Schon jetzt ist

die Zahl derjenigen nicht klein, welche den

Anstrengungen des Instruktionsdienstes kaum mehr

gewachsen sind. Wir kennen viele, die gerne
zurücktreten und jungem Kräften Platz machen

würden, wenn für ihre Zukunft selbst nur in

sehr bescheidenem Masse gesorgt wäre. Die

Zahl derselben muss sich naturgemäss von Jahr



254

/.ii Jahr vermehren. Aus diesem Grunde ist
Abhülfe und zwar im Interesse des Bundes und

der Militär-Instruktion und nicht bloss aus

Humanitätsrücksichten geboten. Immerhin werden
letzter« nur bei rohen, herzlosen
Menschen ganz ausser Betracht fallen.

Eine Besoldungserhöhung der
Instruktionsoffiziere wäre gewiss gerechtfertigt. In
den eidg. Räthen und in der Presse ist wiederholt

hervorgehoben worden, dass die Instruktoren
ohne Vergleich geringer besoldet seien als die

übrigen Bundesbeamteten, welche entsprechende

Stellungen einnehmen. Eine Gleichstellung in

Bezug auf Gehalt würde daher nur einer

Anforderung der Billigkeit und Gerechtigkeit
entsprechen. Dieses um so mehr, als die Instruktoren

in Bezug auf Kleidung, häufigen Domizilwechsel

u. s. w. grösseren Auslagen als die

übrigen Beamteten ausgesetzt sind. Eine

Besoldungserhöhung würde aber eine Altersversorgung
nicht entbehrlich machen. Vermehrte Einnahmen
veranlassen leicht vermehrte Ausgaben; damit
wäre dem Bund nicht geholfen und das Uebel

nicht beseitigt. Es gibt aber noch andere Gründe,
welche unsere Begeisterung für hohe Besoldungen
der Instruktoren dämpfen.

Wären die Besoldungen hoch, so würde die

Bewerbung um Instruktorenstellen sehr gross und

das Ziel, solche zu erlangen, auf verschiedenen

Wegen angestrebt werden. Es würden sich viele

Leute zum Instruktorenkorps drängen, die wohl
Liebe zu hoher Besoldung, aber zu dem Militärfach

weder Beruf noch Neigung haben. Es

dürften oft Rücksichten bei den Wahlen und

Beförderungen den Ausschlag geben, die weder

den Interessen des Militärwesens, noch der Billigkeit

entsprechen. Ueberdies wäre sehr zu besorgen,

dass das neue Besoldungsgesetz das Schicksal

des Pensionsgesetzes theilen würde.

Es sind dieses wenig tröstliche Aussichten!

Es fragt sich, sollte es wirklich ganz unmöglich
sein, den Gehalt der Instruktionsoffiziere
demjenigen der andern Bundesbeamteten annähernd

gleich zu stellen? Wir glauben, dieses sei nicht
der Fall, wenn der Wille dazu überhaupt
vorhanden ist. Was auf dem Wege eines

Besoldungsgesetzes nicht erreichbar ist, könnte auf
dem Budgetwege in Gestalt einer Soldzulage,
welcher man einen beliebigen Namen geben kann,
bewirkt werden, wie dies vor einigen Jahren

bereits einmal (man möchte beinahe sagen als

Abschlagszahlung) geschehen ist. Diese

Soldzulage von einer bestimmten Anzahl Prozente

des Gehaltes sollte den Betreffenden die

Verpflichtung auferlegen, in Zukunft einen gewissen

Theil ihrer Besoldung von Monat zu Monat in
die Altersversicherungskasse einzubezahlen. Es

ist dieses ein Vorschlag, welchen wir in etwas

anderer Form schon vor einigen Jahren gemacht
haben. *) Wir sind später auf denselben nicht
zurückgekommen, da ein Mitglied der Kommission,

welche mit Ausarbeitung des Pensionsge-
sestzes betraut war, uns ersucht hatte, über den

Gegenstand nichts mehr zu sagen, da dieses dem

im Entstehen begriffenen Gesetzes-Entwurf
hinderlich sein könnte und die Schwierigkeiten der

Verwirklichung vermehren dürfte.

Jetzt, nach Verwerfung des Pensionsgesetzes,
sind wir an diese Rücksicht nicht mehr gebunden.
Es ist entschieden: auf eine andere Weise muss
eine Altersversorgung angestrebt werden. Dieses

könnte geschehen: Der Bund gibt den Instruktoren

z. B. eine Zulage von 10 % zu ihrem
Gehalt, verpflichtet aber diese 15 % in die
Altersversicherungskasse einzubezahlen. Nach einer
bestimmten Anzahl Dienstjahre erhält dagegen

jeder (ob er Vermögen besitzen mag oder nicht)
das Recht auf eine einmalige Abfindungssumme
oder auf eine Altersrente; ebenso könnte für den

Fall der Invalidität in Folge von Unfall oder

für den Todesfall für die hinterlassene Familie
Vorsorge getroffen werden. Auf diese Art könnte
die Besoldung der Instruktoren derjenigen der

übrigen Bundesbeamteten gleichgestellt und
zugleich eine Altersversorgung geschaffen werden.

Allerdings eine Besoldungserhöhung, bei welcher
die Betheiligten weniger Sold erhalten als

früher, dürfte diese nur mit massiger Freude

erfüllen, dagegen aber auch die öffentliche

Meinung mit der Neuerung versöhnen.

Auf Selbsthülfe der Instruktionsoffiziere ist
nicht mehr zu zählen. Man hat mit der

Altersversorgung zu lange zugewartet. Das was die
Instruktoren von ihrem kargen Sold überhaupt
zu Gunsten einer Altersversorgung zurücklassen

könnten, würde, selbst wenn es ihnen eine schwere

Last auferlegte, zu dem Bedürfniss in keinem

Verhältniss stehen. Die Hoffnung, dass der Bund
allein helfen werde, ist zerstört worden; die

Möglichkeit, dass sich die Instruktoren selbst

helfen könnten, ist ausgeschlossen. Nur bei
Zusammenwirken ist einige Hoffnung vorhanden, in
bescheidenem Masse eine Altersversorgung der
Instruktoren begründen zu können.

Man wird vielleicht Bedenken erheben, für
die Instruktoren getrennt von den übrigen Beamteten

des Bundes eine Altersversorgung
einzurichten.

Wir haben angedeutet, durch welche besonderen

Verhältnisse dieselbe ermöglicht ist; wir
müssen noch beifügen, dass dieselbe ohne allen

Vergleich dringender geboten ist als bei den

*) „Altersversicherung der Militärbeamteten und
Instruktoren." A. Schw. Milit.-Ztg. Jahrg. 1887, Nr. 25
und 26.
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Beamteten, welche ihren Dienst in einem Bureau
verrichten können.

In das Instruktionskorps werden nur gesunde,
kräftige Leute aufgenommen, andere halten den

anstrengenden Dienst gar nicht aus, aber auch
bei diesen tritt der Zeitpunkt der Dienstunfähigkeit

früher ein, als bei den Beamteten in der
Bundeshauptstadt.

In einem Bureau kann man für einen durch
Alter gebrechlich gewordenen Mann noch immer
eine Beschäftigung finden, in welcher er sich
nützlich machen kann, bei den Instruktoren ist
dieses nicht der Fall; wer sich nicht mehr jeder
Witterung aussetzen und grosse körperliche
Anstrengungen ertragen kann, der eignet sich nicht
mehr zum Instruktor. Dieser Zeitpunkt tritt
früher ein bei den Instruktoren II. Klasse, als
bei den Instruktoren I. Klasse, die beritten sind;
aber für alle kommt der Tag verminderter
Leistungsfähigkeit und zwar viel früher als bei den

Beamteten, die ihren Dienst in einem Bureau
verrichten.

Um dem Gedanken der Altersversorgung der
Instruktoren überhaupt zum Durchbruch zu
verhelfen, sollte derselben aus den Ersparnissen im
Staatshaushalt, oder auf andere Weise einmal
eine grössere Summe, die das Grundkapital

zu bilden hätte, zugewendet werden.

Es ist wichtig, dass einmal ein erster Schritt
gemacht werde. Dieser wird die fernere

Entwicklung fördern.

In andern Staaten erleichtert man durch

Verleihung von sog. Zivilanstellung dem Staate die
Last des Altersversorgungswesens. Auch bei

uns gibt es in den verschiedenen Zweigen der

Verwaltung eine grosse Anzahl Stellen, welche

ganz gut von Instruktoren, welche dem anstrengenden

Dienst nicht mehr Genüge zu leisten

vermögen, versehen werden könnten. Solche

Anstellungen sind z. B. die als Kasernenverwalter,
als Pulververwalter u. s. w. Doch diese Art
Altersversorgung will man bei uns nicht. Die
Gründe wollen wir hier nicht erörtern. Es möge
genügen, zu erwähnen, dass sie mit den Interessen

der Verwaltung nichts zu thun haben.

Zum Schluss wollen wir unsere Ansichten kurz
zusammenfassen:

1. Das Pensionsgesetz ist verworfen worden,
die Altersversorgung auf anderer Grundlage sollte

möglichst rasch an die Hand genommen werden.

2. Zu der Altersversorgung soll Jeder seinen

Beitrag leisten und Jeder gleichen Anspruch
haben.

3. Zu der Gründung einer Alterversorgungskasse

muss der Bund und die einzelnen Instruktoren

zusammenwirken.

4. Von einer Besoldungserhöhung sollte ab¬

gesehen werden, da dieselbe keine Aussicht hätte,
das Referendum zu passiren.

5. Die Billigkeit erfordert, die Besoldung der
Instruktoren denen der übrigen Beamteten des
Bundes einigermassen gleich zu stellen. Dieses
kann auf dem Büdgetwege durch eine Zulage
stattfinden.

6. Die Besoldungszulage und ein festzusetzender

Rücklass von einer Anzahl Prozente des
Gehaltes können am leichtesten die Grundlage der

Altersversicherung für die Instruktoren geben.
7. Um die Altersversorgung überhaupt einzuleiten,

sollte derselben einmal ein grösserer
Betrag als Grundkapital zugewendet werden.

8. Die Lösung der Altersversorgungsfrage der
Instruktoren dürfte sehr erleichtert werden, wenn
bei Vergebung von Stellen durch den Bund,
langjährige, treue und eifrige Dienste als
Instruktionsoffizierais Grund zur Bevorzugung betrachtet
würden. E.

Leitfaden für die Vorbereitung der russischen

Truppen zum Kampf, von M. Dragomirow,
kais. russischer General, Chef der Akademie
des Generalstabes etc. III. Theil:
Vorbereitung der drei Waffengattungen

zu gegenseitiger
Aushülfe. Aus dem Russischen von Freiherr
von Tettau, Lieutenant im braunschweigi-
schen Infanterie-Regiment Nr. 32.
Hannover 1889, Helwing'sche Verlagshandlung.
92 S. Preis Fr. 2. —

Das 3. Heft der Arbeit des Generals Dragomirow

ist nicht weniger interessant und originell
als die vorhergehenden, welche in diesen Blättern
besprochen wurden. — Den Inhalt desselben

bildet, nebst einer Einleitung, die Vorbereitung
des Regiments mit genauerer Behandlung der

Gefechtsordnung, der Manöver ohne Gegner, der

Manöver mit Gegner, ferner die Alarmirungen,
Nachtmärsche, nebst Bemerkungen über die

Vorbereitung der Artillerie, die Uebungen mit
scharfer Munition, bei welcher Infanterie und

Artillerie zusammenwirken, die Beschäftigung der

Offiziere im Winter und die Feuergewöhnung
des Soldaten und der Truppe im Frieden.

In der Einleitung legt der General Dragomirow

die allgemeinen Gesichtspunkte für die

wechselweise Unterstützung der drei Waffen dar

und empfiehlt methodischen Vorgang. Er sagt:
„Um zu wechsel weiser Hülfe fähig
zu sein, ist vor Allem nothwendig,
den Untergang nicht zu fürchten;
alsdann den Kameraden zu vertrauen,
schliesslich sie zu lieben." Er fährt
fort: „Um den Kameraden zu vertrauen, muss

man sie kennen, alsdann wirst Du sie lieben,

wenn sie es werth sind. Wen Du nicht
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